
Mitteilungsblatt 47
Donnerstag, 19.11.2015

Einladung zur Ortschaftsratssitzung
Am

Dienstag, 24. November 2015, 
findet um 19:30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Kippenheim-
weiler eine gemeinsame Sitzung der Ortschaftsräte von Kippen-
heimweiler und Langenwinkel statt.

Tagesordnung:
1. Frageviertelstunde a) für Ortschaftsräte   

   b) für Zuhörer
2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Lahr über die 

Erhebung von Abwassergebühren für die öffentliche Abwas-
serbeseitigung (Abwassergebührensatzung)  
 

3. Jugendsozialarbeit in den Stadtteilen 
4. Öffentliche Nahversorgung in den Stadtteilen
5. Verschiedenes/Informationen

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
Tobias Fäßler   Annerose Deusch
Ortsvorsteher   Ortsvorsteherin

Bekanntmachungen
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstim-
mungen 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 
1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde 
Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf 
staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppen-
auskünfte aus dem Melderegister erteilen. 
Die Auswahl ist an das Lebensalter der betroffenen Wahlberech-
tigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vor-
namen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die 
Person verstorben ist, diese Tatsache. 
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mit-
geteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermittelt 
werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Ab-
stimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat nach 
der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.
Wer von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird 
gebeten, dies
 a) der Meldebehörde im Bürgerbüro, Rathausplatz 4, 
oder
 b) der Ortsverwaltung seines Stadtteils



schriftlich oder mündlich mitzuteilen. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
das Bundesamt für das Personalmanagement der 
Bundeswehr 
Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, ver-
pflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür 
tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informations-
material übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1 
Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis zum 31. März folgende 
Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im 
nächsten Jahr volljährig werden: Familiennamen, Vornamen und 
die gegenwärtige Anschrift. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Wer von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird 
gebeten, dies
 a) der Meldebehörde im Bürgerbüro, Rathausplatz 4, 
oder
 b) der Ortsverwaltung seines Stadtteils
schriftlich oder mündlich mitzuteilen. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
eine öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft 
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42 Bundesmeldegesetz 
(BMG), § 6 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes 
zum Bundesmeldegesetz und § 18 Meldeverordnung aufgeführ-
ten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsge-
sellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. 
Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen 
(Ehegatten, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjäh-
rigen Kindern), die nicht derselben oder keiner öffentlich-recht-
lichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung 
umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, frü-
heren Namen, Geburtsdatum und Geburtsort, Geschlecht oder 
derzeitigen Anschriften. 
Die Familienangehörigen haben gemäß § 42 Absatz 3 Satz 2 
BMG das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. Der 
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die 
Übermittlung von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungs-
rechts benötigt werden. Diese Zweckbindung wird der öffentlich-
rechtlichen Gesellschaft als Datenempfänger bei der Übermitt-
lung mitgeteilt. 
Wer von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird 
gebeten, dies
 a) der Meldebehörde im Bürgerbüro, Rathausplatz 4, 
oder
 b) der Ortsverwaltung seines Stadtteils
schriftlich oder mündlich mitzuteilen. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträ-
ger, Presse oder Rundfunk und gegen die Datenüber-
mittlung an das Staatsministerium 
Verlangen Mandatsträger, Presse oder Rundfunk Auskunft aus 
dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwoh-
nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Absatz 2 Bundesmel-
degesetz (BMG) Auskunft erteilen über Familiennamen, Vorna-
men, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag; 
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum. 
Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 der 
Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- 
und Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Ju-
bilarinnen und Jubilare aus dem Melderegister. Davon umfasst 
sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, 
Geschlecht, die Anschrift sowie das Datum und die Art des Ju-
biläums. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen. 
Wer von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird 
gebeten, dies

 a) der Meldebehörde im Bürgerbüro, Rathausplatz 4, 
oder
 b) der Ortsverwaltung seines Stadtteils
schriftlich oder mündlich mitzuteilen. Eine neue Erklärung ist 
nicht erforderlich, wenn bereits früher eine solche Erklärung ab-
gegeben worden ist. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt bis zu seinem Widerruf. 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an 
Adressbuchverlage 
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Absatz 3 Bundesmeldege-
setz (BMG) Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über den Fa-
miliennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften. 
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Ad-
ressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet 
werden. 
Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, ha-
ben das Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
Wer von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen will, wird 
gebeten, dies
 a) der Meldebehörde im Bürgerbüro, Rathausplatz 4, 
oder
 b) der Ortsverwaltung seines Stadtteils
schriftlich oder mündlich mitzuteilen.
Eine neue Erklärung ist nicht erforderlich, wenn bereits früher 
eine solche Erklärung abgegeben worden ist. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch gilt 
bis zu seinem Widerruf. 
Rechts- und Ordnungsamt, Abt. Bürgerservice 
Rathausplatz 4, 77933 Lahr, Telefon: 07821/910-0333, Fax: 
07821/910-0444, E-mail: buergerbuero@lahr.de, www.lahr.de 

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstücks-
werten und von Rechten an Grundstücken bei der Stadt Lahr/
Schwarzwald hat gemäß § 196 Baugesetzbuch (BauGB)
i. d. F. vom 23. September 2004, zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 20. November 2014 aus der Kaufpreissammlung der Jahre 
2013 / 2014 die nachfolgenden wesentlichen Daten für die Wer-
termittlung abgeleitet und am 07. Mai 2015 beschlossen.

I. Bodenrichtwerte
Die Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte für un-
bebaute Flächen. Vollerschlos-sene Grundstücke gelten als 
erschließungsbeitragsfreies Bauland. Für im Wesentlichen 
gleichartige Lage-, Nutzungs- und Wertverhältnisse werden 
Richtwertzonen gebildet, die in der Bodenrichtwertkarte mit 
Stand 31. Dezember 2014 dargestellt sind. Zur Ableitung der Bo-
denrichtwertkarte aus der Kaufpreissammlung wurden rd. 1.450 
Kaufverträge ausgewer-tet. In den Jahren 2013 und 2014 wur-
den in der Stadt Lahr bebaute und unbebaute Grund-stücksflä-
chen, Wohnungs- und Teileigentum insgesamt im Wert von rd. 
161 Mill. Euro um-gesetzt. 
Die Bodenrichtwertkarte für das Gemeindegebiet der Stadt Lahr/
Schwarzwald kann bei der Geschäftsstelle des Gutachteraus-
schusses, Amt für Geoinformation und Liegenschaften, Schiller-
straße 23, 77933 Lahr, Zimmer 1.71, während der Dienststunden 
eingesehen wer-den. Gegen eine Gebühr von 100 € kann die 
Abgabe einer Mehrfertigung der Bodenricht-wertkarte (10 Kar-
tenblätter) beantragt werden (Tel. 07821/910 0711). Weiterhin 
sind die Bo-denrichtwerte über den Stadtplan (Grundstücks-
marktdaten) im Internet unter www.lahr.de ersichtlich.
Gemäß § 12 der Gutachterausschussverordnung werden hiermit 
die Bodenrichtwerte zum 31. Dezember 2014 für den jeweiligen 
Entwicklungsstand von Grund und Boden bekannt gegeben:

Bodenqualität  
Bauerwartungsland (Wohnen)   10 bis   45 €/m²

Rohbauland (Wohnen)  20 bis 100 €/m²
Wohnbauflächen               100 bis 305 €/m²

Mischbauflächen
-Stadtkern-               225 bis 970 €/m²
-Stadtkernumfeld-               160 bis 280 €/m²
-Sonstige-   30 bis 160 €/m²



Gewerbeflächen      30 bis   85 €/m²

Sondergebiete      25 bis 240 €/m²

Für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke beträgt der Boden-
richtwert je nach Lage, Nutzungsart und Bodenqualität 1 bis 2,5 
€/m², für unbestockte Rebflächen 2 bis 3,5 €/m² und Kleingärten 
ab 5 €/m².

II. Bodenpreisindizes
Für unterschiedliche Nutzungsverhältnisse wurden aus durch-
schnittlichen Bodenpreisen In-dexzahlen, bezogen auf das Ba-
sisjahr 1998, ermittelt. Hieraus können Änderungen der all-ge-
meinen Wertverhältnisse auf dem hiesigen Grundstücksmarkt 
abgeleitet werden.

III. Liegenschaftszinssätze
Aus Wertermittlungen und Vergleichen mit dem Grundstücks-
markt in Lahr/Schwarzwald er-geben sich folgende Liegen-
schaftszinssätze mit denen der Verkehrswert von Liegenschaf-
ten im Durchschnitt marktüblich verzinst wird:

Grundstücksnutzung  Liegenschaftszins
Gewerbe   6,0 %  bis 9,0 %
Mischnutzung    
 über  50 % gewerblich 5,0 %  bis 6,0 %
 unter 50 % gewerblich 4,5 %  bis 5,5 %
Wohnnutzung   2,0 %  bis 5,0 %
Wohnungseigentum  3,5 %  bis 5,0 %

IV. Kaufpreise für Rechte nach dem Wohnungseigen-
tumsgesetz
Aus den Kaufpreisen für Wohnungs- und Teileigentum wurden 
folgende Kaufpreise je m² Wohnfläche (WFL) für eine durch-
schnittliche Wohnungsgröße von 70 m² WFL ermittelt:

Wohnungseigentum
a) in Hochhäusern Durchschnitt ca.   770 €/m² WFL
b) in Mehrfamilienhäusern Durchschnitt ca.1.730 €/m² WFL

Teileigentum
je Pkw-Stellplatz:            ca. 3.000 bis 11.000 €
je Pkw-Tiefgaragenstellplatz:          ca. 7.000 bis 14.000 €

Lahr / Schwarzwald, 14. November 2015 
Gutachterausschuss bei der Stadt Lahr
Geschäftsstelle, Schillerstraße 23, 77933 Lahr
Bernd Haller, Telefon 07821/910-0710, Telefax 07821/910-0702,
bernd.haller@lahr.de

Die Abfuhrkalender 2016 werden ver-
teilt
Den Müll richtig zu entsorgen, das macht der Abfallkalender 
möglich. Über 31.000 Abfuhrkalender für das Jahr 2016 werden 
deshalb wieder ab dem 21. November 2015 an alle Haushal-
te und Betriebe in der Kernstadt und in den Stadtteilen verteilt. 
In der Innenstadt übernimmt der JV-Verlag Vauderwange die 
Verteilung. In den Stadtteilen sind die Ortsverwaltungen für das 
Verteilen zuständig. Dort beginnt die Verteilung in der 48. Kalen-
derwoche.
Wer bis zum 31.12.2015 in der Kernstadt keinen Abfuhrkalender 
in seinem Briefkasten vorfindet, sollte sich direkt an den JV-Ver-
lag oder an das Bürgerbüro der Stadt Lahr wenden. Ansprech-
partner für die Bürger/innen in den Ortsteilen sind die jeweiligen 
Ortsverwaltungen! Ende Dezember 2015 sind zusätzliche Ab-
fuhrkalender im Bürgerbüro und für die Ortsteile in den jewei-

ligen Ortsverwaltungen erhältlich. Ebenfalls ab Dezember sind 
die Müllabfuhrtermine über die Internetseite der Stadt Lahr www.
lahr.de/Umwelt/Abfall/Abfuhrtermine abrufbar. 

Teilweise Zugausfälle und Fahrplan-
abweichungen Offenburg -  Lahr Ersatz-
verkehr und geänderte Reisemöglichkeiten an 
zwei Sonntagen, 22.+ 29. November 2015
Auf der Rheintalbahn werden Ende November südlich von Of-
fenburg Sanierungsarbeiten an einer Brücke ausgeführt. Die 
Hauptanstrengungen konzentrieren sich auf die beiden Sonnta-
ge, 22. und 29. November. Zwischen Offenburg und Lahr kommt 
es dann vorübergehend zu Einschränkungen im Bahnverkehr. 
Bitte informieren Sie sich vorab zu den geänderten Reise- und 
Anschlussmöglichkeiten.Ihre Informationsmöglichkeiten
Internet www.bahn.de/reiseauskunft, www.bahn.de/bauarbeiten 
(mit kostenlosem Newsletter), Betriebslage Internet www.bahn.
de/ris Mobil mobile.bahn.de/ris.
Kundendialog DB Regio B-W Telefon +49 (0)711 2092 7087
BahnBau-Telefon 0800 5 99 66 55 (nur aus dem deutschen Netz)
Mobiltelefon bauarbeiten.bahn.de/mobile.

Die Freie Evangelische Schule Lahr 
informiert 
Die Freie Evangelische Schule Lahr lädt interessierte Eltern zu 
einem Infoabend mit Schwerpunkt Grundschule ein, am Diens-
tag, 24. November 2015 . Schulleitung, Lehrkräfte und Eltern-
vertreter stellen an diesem Abend gemeinsam die Bildungsarbeit 
der Schule vor. Präsentiert werden das besondere Konzept, die 
Räumlichkeiten und das Aufnahmeverfahren der Schule. Die 
FES-Lahr beherbergt die Schularten Grundschule, Werkreal-
schule, Realschule und Gymnasium (G9).  Die Veranstaltung 
findet im Grundschulgebäude in der Rainer-Haungs-Str. 3  statt 
und beginnt um 20 Uhr. 

Die Agentur für Arbeit Offenburg in-
formiert
BEST - das Entscheidungstraining zur Berufs- 
und Studienorientierung für Schülerinnen und 
Schüler der Kursstufe am 10. und 16. Dezember 
am Integrierten Beruflichen Gymnasium in Lahr                              
Welcher Studiengang passt zu mir? Was kann ich, was will ich? 
Diese Fragen stellen sich Schülerinnen und Schüler der Ober-
stufe jedes Jahr von Neuem. Paral-lel zur Abiturvorbereitung 
heißt es, sich nach Studienmöglichkeiten, Bewerbungsfristen 
und Zulassungsvoraussetzungen zu erkundigen. Um Schüle-
rinnen und Schülern die Studienwahl zu erleichtern, bieten das 
Wissenschaftsministerium und das Kultusministerium für Schü-
lerinnen und Schüler der gymnasialen Kursstufen 22 Plätze im 
zweitägigen Entscheidungstraining BEST an. Durchgeführt wird 
das Seminar von einem Tandem bestehend aus einer Lehrkraft 
und einer Berufsberaterin der Agentur für Arbeit in Lahr.
Am ersten Tag des Trainings erkunden die Schülerinnen und 
Schüler mit Hilfe wechselnder Methoden und Arbeitsformen 
ihre Interessen und Fähigkeiten und finden heraus, an welchen 
Werten und Zielen sie ihr Handeln ausrichten. In einer Intervall-
phase absolvieren sie den Orientierungstest, der neben den per-
sönlichen Interessen auch die individuellen Fähigkeiten erfasst 
und mit möglichen Studiengängen zur Deckung bringt. Mit einer 
Rechercheaufgabe  lernen die Schülerinnen und Schüler in ei-
ner „Guided Tour“ die wichtigsten zuverlässigen Internetportale 
kennen. Am zweiten Tag des Trainings werden die Ergebnisse 
des Orientierungstests aufgearbeitet,  offene Fragen zur Studi-
en- und Berufswahl beantwortet und Wege zur Entscheidungs-
findung trainiert.
Das nächste Seminar findet am 10. und 16. Dezember von 8:30 
Uhr bis 17 Uhr am IBG Lahr statt. Kosten entstehen lediglich 



für Kopien in Höhe von 10 Euro pro Teilnehmer. Schülerinnen 
und Schüler anderer Gymnasien sind herzlich willkommen und 
können an ihrer Schule eine Freistellung für dieses Seminar 
beantragen. Auch Studienabbrechern steht das Seminar zur 
Neuorientierung offen. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite www.bw-best.de . Interessenten melden sich bitte 
zeitnah ausschließlich über das Internetportal für das Training 
an. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Jutta Spothelfer spothel-
fer@ibg-lahr.de oder an Karina Kokemüller Offenburg.Berufsbe-
ratung@arbeitsagentur.de .

Kulturamt Lahr - Veranstaltungen im 
November 2015
Mittwoch, 25.11.15, 20 Uhr, Stadthalle
Stuttgarter Philharmoniker  - Erstaufführung
Dirigent: Dan Ettinger 
Solistin und Komponistin: Lera Auerbach, Klavier

Samstag, 28.11.15, 20 Uhr, Stadthalle  
Advents-Gala - Mit Golden Harps Gospel Choir, Cae & Edward 
Gauntt mit Florian Sitzmann, Marion Matter & Christoph Georgii, 
Gospelchor Rejoy

Montag, 30.11.15, 19:30 Uhr, FORUM CINEMAS Lahr
Cities for Life - Städte gegen die Todesstrafe
Monster - Filmvorführung mit Einführungsvortrag, 

Mitteilungen des 
Landratsamtes

Europäische Woche der Abfallvermeidung vom 
21.-29. November
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Ortenaukreis unterstützt das Re-
pair-Café in Offenburg
Im Sommer 2014 wurde unter dem Dach des BUND Umweltzen-
trums Ortenau das Repair Café Offenburg eröffnet. Unter dem 
Motto: „zusammen reparieren statt alleine wegwerfen“ werden 
möglichst viele Dinge des Lebens länger genutzt. Produkte wert-
schätzen, Ressourcen schonen, den Abfall reduzieren und letzt-
endlich zum Klimaschutz beitragen liegt den Organisatoren mit 
ihren ehrenamtlichen Helfern am Herzen.
Da Abfallvermeidung und auch Ressourcenschonung im Sinne 
des Ortenaukreises ist, unterstützt der Eigenbetrieb Abfallwirt-
schaft von Anfang an die Initiatoren bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. 
Hilfe erhält das Repair Café vom Eigenbetrieb Abfallwirtschaft in 
der Beschaffung von Werbemitteln wie Flyern, Plakaten, Visiten-
karten oder Stofftaschen sowie Verteilung der Werbeplakate an 
die Kommunen im ganzen Ortenaukreis.

Das Repair Café findet in der Regel einmal im Monat im Stadtteil- 
und Familienzentrum am Mühlbach, Vogesenstr. 14 a, Offenburg 
statt.
Auskünfte gibt es beim BUND (Tel. 0781 25484) und auf der 
Homepage des Repair-Cafés( https://vorort.bund.net/uz-orte-
nau/repair-cafe.htm) sowie auf der Homepage des Eigenbe-
triebs Abfallwirtschaft (http://www.abfallwirtschaft-ortenaukreis.
de/second-hand-boersen-zuschuesse-putzete/repair-c

BUND-Ökotipp: Igeln über den Winter 
helfen
Herbstzeit ist Igelzeit. Sobald die Temperaturen unter fünf Grad 
fallen, verlassen die nachtaktiven Tiere auch tagsüber ihre Nes-
ter und sind in Parks und Gärten anzutreffen: Sie müssen sich 
die nötigen Fettreserven als Kälteschutz und Nahrungsvorrat für 
den Winterschlaf anfressen. Neben Insekten, Asseln, Würmern 
und Schnecken suchen sie auch nach einem trockenen und 

frostsicheren Quartier.
Sehen Sie einen Igel in Ihrem Garten, können Sie ihn bei seinen 
Winterschlafsvorbereitungen unterstützen: Schaffen Sie Unter-
schlupfmöglichkeiten für die Tiere. Dichtes Gebüsch, Reisig- und 
Komposthaufen oder trockene Hohlräume unter Holzstapeln in 
Gartenhäuschen oder unter Treppen eignen sich als Schlafplatz. 
Lassen Sie auch Blätter, Gestrüpp und Zweige in einer Garten-
ecke liegen. Diese Materialien nutzen Igel, um ihre Nester zu iso-
lieren und sich während des Winterschlafs darin einzuwickeln.

Wenn im Herbst das Nahrungsangebot für Igel knapper wird, 
können Sie auch eine Futterstelle einrichten. Dafür eignet sich 
Katzen- oder Hundedosenfutter, ungewürztes Rührei, gekoch-
tes Geflügelfleisch oder durchgegartes Hackfleisch, auf keinen 
Fall aber Essensreste, Süßes oder Gewürztes. Igeltrockenfutter 
darf nur in geringen Mengen unter das weitere Futter gemischt 
werden. Zu Trinken bekommen Igel frisches Wasser, aber kei-
ne Milch. Der darin enthaltene Milchzucker ist für sie unverdau-
lich und sie bekommen Durchfall. Schlimmstenfalls verlieren sie 
dadurch so viel Flüssigkeit, dass sie austrocknen und sterben. 
Beenden Sie die Zufütterung, sobald es friert und schneit. Nah-
rungsmangel ist ein wichtiger Auslöser für den Winterschlaf. Füt-
tert man die Igel dann weiter, hält man sie künstlich wach.

Tiere, die bei anhaltendem Bodenfrost oder Schnee tagsüber 
unterwegs sind und Anzeichen von Unterernährung aufweisen, 
krank oder verletzt sind, bedürfen unserer Hilfe. Untergewich-
tige Tiere erkennt man an einer Einbuchtung hinter dem Kopf, 
der sogenannten „Hungerlinie“. Kranke Igel sind apathisch und 
rollen sich bei Berührung nicht zusammen, ihre Augen sind ein-
gefallen und schlitzförmig. Während untergewichtigen Igeln mit 
Unterkunft, Nahrung und Winterschlaf geholfen werden kann, 
benötigen kranke und verletzte Tiere dringend fachmännische 
Hilfe. Am besten setzt man sich mit dem Tierarzt, Tierheim oder 
einer Igelstation in Verbindung.

Familientag und Geflügelschau des 
Geflügelzuchtvereins Lahr u. Umge-
bung
am 29.11.2015 in der Großmarkthalle/Rheintalhal-
le 2 in Lahr - Dinglingen
Die Besucher erwartet eine große Anzahl an Hühnern, Tauben 
und Zwerghühnern.
Es gibt wieder eine Kinderbetreuung mit den beliebten Mal- und 
Bastelarbeiten, so dass die Eltern entspannt die Schau genießen 
können.
Bei Fragen informieren wir gerne die Besucher über die Geflü-
gelzucht.
Die Züchter laden ein zum Mittagessen und an der Kaffee- und 
Kuchentheke gibt es wieder die leckeren Torten und Kuchen.
Geöffnet ist die Ausstellung von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Der 
Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gospel Gala zum Advent
28. Nov. 2015, 19 Uhr, Stadthalle Lahr
mit GOLDEN HARPS Gospel Choir, Cae & Edward Gauntt 
mit Florian Sitzmann, Marion Matter & Christoph Georgii, 
Gospelchor Rejoy
Nach dem Erfolg von 2012 findet am 28. November 2015 er-
neut eine „Gospel Gala zum Advent“ mit dem in Lahr ansässigen 
Gospelchor Golden Harps und weiteren musikalischen Gästen 
statt. Den Auftakt gestaltet „Rejoy“ aus Seelbach mit modernem 
Gospel voller Energie. Der Chor, der von Liane Ruch geleitet und 
von Bruno Ruch am Piano begleitet wird, feiert in diesem Jahr 
sein 20jähriges Bestehen.
Im Anschluss sind die Sängerin Marion Matter und der Pianist 
Christoph Georgii zu hören. Beide standen bei der Gala 2012 
an gleicher Stelle erstmals gemeinsam auf der Bühne. Aus der 



jeweiligen großen Erfahrung in den Bereichen Klassik und Popu-
larmusik entstand mittlerweile ein einzigartiges Programm. Die 
erste CD der beiden Berufsmusiker heißt „ChoralNeuWerk“, ist 
seit Oktober 2015 erhältlich und wird bei der Advents-Gala vor-
gestellt.
Nach einer Pause ist Gelegenheit für Golden Harps Gospel 
Choir, einen Teil zu einem außergewöhnlichen Abend beizutra-
gen. Die 30 Sänger und ihre Band können mittlerweile auf über 
400 Auftritte zurück blicken und sind Gastgeber der Veranstal-
tung.
Als Höhepunkt werden Cae und Edward Gauntt die Bühne betre-
ten. Während er seit vielen Jahren am Badischen Staatstheater 
in Karlsruhe als Solist erfolgreich ist, war sie über Jahrzehnte 
eine von Deutschlands bekanntesten Musikern der christlichen 
Popmusik und gehört bis heute zu deren Spitze. Erst im Verlauf 
ihrer Karrieren begannen beide, gemeinsam aufzutreten. Dabei 
werden sie von Florian Sitzmann begleitet, Pianist der Söhne 
Mannheims, Produzent für Xavier Naidoo, Nena und andere so-
wie Dozent an der Popakademie in Mannheim.

Preise, Vorverkauf:
• Kategorie 1: 24,00 €, ermäßigt 20,00 € 
• Kategorie 2: 21,00 €, ermäßigt 17,00 € 
• Kategorie 3: 17,00 €, ermäßigt 13,00 € 
• Kategorie 4: 13,00 €, ermäßigt 9,00 € 
An der Abendkasse kosten Tickets jeweils 2 € zusätzlich.
Tickets sind beim Kulturamt Lahr erhältlich sowie bei allen Re-
servix Vorverkaufsstellen.

Gewerbe Akademie Offenburg
Schimmel richtig bekämpfen
Wer schon einmal Schimmel in seinen vier Wänden hatte, weiß 
wie schwierig die sachgemäße Bekämpfung ist. Die Gewerbe 
Akademie Offenburg bietet hierzu am 3. und 4. Dezember ein 
Seminar an. Im Modul eins werden baupraktische Grundlagen 
und deren Anwendungen vermittelt. In 16 Unterrichtsstunden 
lernen die Teilnehmer, nicht nur die Symptome, sondern auch 
die Ursachen für Schimmel sachgemäß zu bekämpfen. Durch 
eine Prüfung kann die Sachkunde Schimmelpilzsanierung TÜV 
erworben werden. Durch weitere Module kann der Sachver-
ständige für Erkennung, Bewertung und Sanierung von Schim-
melpilzbelastungen in Innenräumen (TÜV) gemacht werden. 
Inhaltlich geht es um Erscheinungsbilder des mikrobiellen Be-
falls, Messmethoden, Probeentnahmen, Sanierung gemäß der 
einschlägigen Richtlinien. Zielgruppe sind Architekten, Ingenieu-
re, Techniker, Handwerker, Regulierungsbeauftragte der Versi-
cherungswirtschaft und Gebäudeenergieberater.  Alle Seminare 
erfolgen in Vollzeit.
Weitere Informationen erteilt Melanie Schley vom Weiterbil-
dungsmanagement der Gewerbe Akademie Offenburg, Telefon 
0781 793 105 oder im Internet unter  www.wissen-hoch-drei.de 

VdK Sozialverband
Reise - auch mit Handicap - VdK-Infoveranstal-
tung am 26.November
„Erlebnisreiche Reisen auch mit Rollstuhl? Ja“ betont der Sozi-
alverband VdK. Er veranstaltet am 26. November in Stuttgart, 
gemeinsam mit dem Beratungszentrum für Technische Hilfe, 
eine landesweite Info-Veranstaltung zum Thema „Barrierefreies 
Reisen“. Im Begegnungszentrum „Altes Feuerwehrhaus“ (barri-
erefreier Zugang), Möhringer Straße 56, 70199 Stuttgart (Süd), 
referiert Johann Kreiter, Preisträger des Tourismusausschusses 
der Bundesregierung und selbst Rollstuhlfahrer, über „Tourismus 
für alle“. VdK-Mitglied Reiner Steeb von „Müller Reisen“ infor-
miert über seine Erfahrungen mit barrierefreien Reisen und das 
Reiseunternehmen Schlienz berichtet über seine langjährigen 
Reiseerfahrungen im Behindertenbereich. Zudem spricht der 
neue Behindertenbeauftragte der Landeshauptstadt, Walter Tat-
termusch, Beginn ist um 14 Uhr, Ende gegen 17 Uhr 30. Der 
Eintritt ist frei. Verbindliche Anmeldung bis zum 21.November bei 

Jürgen Krämer, VdK-Vorsitzender von Stuttgart-Heslach: j.u.w.
kraemer@t-online.de Tel. 0711/834122.
Der VdK Kreisverband Lahr, Alte Bahnhofstr.10/7, 77933 Lahr 
hat seine Geschäftsstelle montags bis mittwochs und freitags bis 
samstags (Anmeldung)   von 9 – 11 Uhr geöffnet. 
      

Amtliche 
Bekanntmachungen

Kippenheimweiler

Einladung zur Ortschaftsratssitzung
Am

Dienstag, 24. November 2015, 
findet um 19:00 Uhr im Bürgersaal des Rathauses eine öffentli-
che Sitzung des Ortschaftsrates Kippenheimweiler statt.

Tagesordnung:
1. Frageviertelstunde
 a) für Zuhörer
 b) für Ortschaftsräte
2. Kenntnisgabe eines Bauantrages 
3. Verschiedenes/Informationen
 a) Nächster Sitzungstermin

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen. 
Tobias Fäßler
Ortsvorsteher

Drückjagd 
Am Samstag, 21. November 2015, findet in der Zeit von 8:00 - 
14:00 Uhr im Bereich Unterwald eine Drückjagd statt. 
Die Schranken sind geschlossen, dies gilt auch für Holzselbst-
erwerber. 
Aus Sicherheitsgründen sollte der Bereich Unterwald in der ge-
nannten Zeit nicht betreten werden. 

650 Jahre
Kippenheimweiler.

Dankeschön
Was für ein gelungener und beeindruckender Samstag liegt hin-
ter uns! 
Der Theater- und Geschichtsabend mit dem Theaterstück von 
Thorsten Mietzner unter der Regie von Andrée Blum und Ko-
ordinator Friedhelm Roth war ein voller Erfolg. Den fleißigen 
Theaterschauspielern, der Musikgruppe und den Helfern hinter 
der Bühne gebührt für ihre herausragende Leistung nochmals 
ein herzliches Dankeschön. Ebenfalls danken wir allen Helfern 
der örtlichen Vereine für die reibungslose Bewirtung, den Vor-
bereitern des Festes inklusive Hallendekoration sowie Volker 
Schwende mit seiner Küchencrew. Der zweite Part des Abends, 
der Vortrag von Prof.Kunze aus Freiburg, rundete die Veranstal-
tung perfekt ab. 450 Besucher der Veranstaltung in der gefüllten 
Kaiserswaldhalle kamen voll auf ihre Kosten.
Im Namen des Fördervereins „Verein für Heimatpflege und 
Ortsgeschichte Kippenheimweiler eV“ danke ich allen Betei-
ligten herzlich für Ihre Arbeit.
Tobias Fässler, 1.Vorsitzender



„Schmiedledick“ zum Verschenken!
Wer kennt das Buch der aus Kippenheimweiler stammenden 
Lehrerin Elisabeth Walter (1897 - 1956) die „Abenteuerliche Rei-
se des kleinen Schmiedledick mit den Zigeunern“ nicht?
Die Romanfigur Schmiedledick ist ein Junge aus dem Hotzen-
wald, der innerhalb eines Jahres den Burggeist Poppele von 
Hohenkrähen erlösen soll, was ihm schlussendlich auch gelingt. 
Er kommt innerhalb eines Jahres durch das gesamte badische 
Land und vermittelt den Leserinnen  und Lesern dabei Wissens-
wertes aus der badischen Geschichte, aus der Sagenwelt, aus 
der Literatur, der Geografie und Geologie.
Der „Schmiedledick“ ist dabei kein Sachbuch und auch kein rei-
nes Jugendbuch. Es leitet den Lesern aller Altersschichten an, 
die angesprochenen Themen spielend zu erobern, bis es dann 
nach genau einjähriger Reise über dem letzten, dem fünfund-
sechzigsten Kapitel heißt: „Es spukt zum letzten Male.“
Zum Preis von 14,50 € ist die Ausgabe des badischen Jugend-
buchklassikers bei der Ortsverwaltung Kippenheimweiler erhält-
lich. Die Sonderausgabe des Gesamtwerkes zum 100. Geburts-
tages von Elisabeth Walter ist für 14,00 € erhältlich.

Glückwünsche
Die Ortsverwaltung gratuliert allen Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern, die in der kommenden Woche 
ihren Geburtstag feiern können. 

Besondere Gratulation gilt hierbei unseren älteren 
Ortsbewohnern, verbunden mit den besten Wünschen

 für Ihre Gesundheit.

20. November Frau Heidrun Schwartz, Im Seeblick 22 
  zum 75. Geburtstag

Müllabfuhr in der kommenden Woche
Montag, 23. November:  g e l b e r   S a c k
Mittwoch, 25. November:  Grünabfälle 
(Pflanzliche Abfälle aus privaten Hausgärten. Abfälle in handli-
chen Bündeln, Behältnissen oder Säcken (keine gelben Säcke) 
bereit stellen. Behältnisse und Säcke bleiben nach der Entlee-
rung zurück.
Freitag, 27. November:  g r a u e   T o n n e

Personalausweise und Reisepässe
Alle Personalausweise, die bis zum 26.10.15 und alle Reisepäs-
se, die bis zum 23.10.15 beantragt wurden, sind eingetroffen und 
können bei der Ortsverwaltung abgeholt werden.

Kirchliche Mitteilungen
Kippenheimweiler

Ev. Erlösergemeinde Kippenheimweiler
Pfarramt Kaiserswaldstraße 4, 77933 Lahr- Kippenheimweiler
Tel. 07825/8791880, Fax 07825/8791882,
Erloesergemeinde.Lahr@kbz.ekiba.de
Montag und Donnerstag von 9-11 Uhr
Pfarrer Waldmann, Tel. 07821/43774, Sprechstunde
Mittwoch von 17-19 Uhr im Pfarrbüro in Kippenheimweiler

Wochenspruch: Lasst eure Lenden umgürtet sein und eur e Lich-
ter brennen. Lukas 12, 35

Mittwoch, 18.11.2015 – Buß- und Bettag
19.00 Uhr  Abendmahlsgottesdienst in der Melanchthon-

gemeinde in Lahr-Dinglingen

Donnerstag, 19.11.2015
20.15 Uhr Kirchenchorprobe

Sonntag 22.11.2015 – Ewigkeitssonntag
10.30 Uhr Gottesdienst (Pfr. Waldmann)
   Wir gedenken der Verstorbenen im vergange-

nen Kirchenjahr.

Mittwoch, 25.11.2015
18.00 Uhr Jugendtreff im Gemeindehaus

Donnerstag, 26.11.2015
20.15 Uhr Kirchenchorprobe

Freitag, 27.11.2015
18.30 Uhr  Kirchenchor - Glühweingrillen beim Gemein-

dehaus, Lindenstraße 5

Sonntag 29.11.2015 – 1. Advent
9.00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Waldmann)

Konfirmanden
Konfirmandenunterricht 25.11./9.12./13.01./27.01.

Evang. Kirchenchor der
Erlösergemeinde Kippenheimweiler

Vorankündigung – Glühweingrillen mit dem Kir-
chenchor
Wir möchten alle hiermit ganz herzlich zu unserem zweiten 
Glühweingrillen einladen, das am Freitag, den 27.11.2015 ab 
18.30 Uhr in der Lindenstraße vor dem Gemeindesaal stattfindet. 
Genießen Sie mit uns die vorweihnachtliche Atmosphäre bei ei-
nem Glas Glühwein, der Körper und Geist wärmt, Kinderpunsch 
oder kühlen Getränken und freuen Sie sich auf eine leckere Grill-
wurst im Weck. Mit einem kleinen Repertoire an Liedern stimmen 
wir Sie zusätzlich auf die vorweihnachtliche Zeit ein. Wir freuen 
uns auf einen gemütlichen Abend mit Ihnen. Der Evangelische 
Kirchenchor der Erlösergemeinde Kippenheimweiler.

Kath. Pfarramt, Bahnhofstr. 32, 77971 Kippenheim
Tel. 07825 / 7119, Fax 07825 / 5362

E-mail: kippenheim@mariafrieden-kippenheim.de

Sa. 21.11.2015 
Kippenheim 
17:45 Uhr Feier der Versöhnung - Beichte - Pfr. M. Ibach
18:30 Uhr Eucharistiefeier - Pfr. M. Ibach
Wir sagen herzlich Danke: Pfarrer Eugen Fleig beendet seinen 
Dienst als Subsidiar; und Werner Kohler beendet seinen Dienst 
als hauptamtlicher Diakon. Die Kirchenchöre bereichern den 
Gottesdienst durch ihren Gesang.

Mi. 25.11.2015 
Kippenheimweiler 
18:30 Uhr Eucharistiefeier  

Do. 26.11.2015 
Kippenheim 
17:00 Uhr Schülergottesdienst  
18:30 Uhr Eucharistiefeier  

Sa. 28.11.2015 
Kippenheim 17:00 Uhr Rosenkranz  

So. 29.11.2015 
Kippenheim 
10:30 Uhr Eucharistiefeier - Pfr. M. Ibach
   Eröffnungsgottesdienst der Erstkommunikan-

ten in der Seelsorgeeinheit; 
  Beauftragung des Gemeindeteams



Verkauf Adventskalender für Familien: 
Nach den Gottesdiensten am 21./22.11.2015 werden die Ad-
ventskalender für 3 EUR zum Verkauf angeboten. Für Familien 
ist er ein schöner und beliebter Wegbegleiter im Advent.

Das Pfarrbüro ist am Mittwoch, 2. Dezember geschlossen.

Besuchsdienst: Dienstag, 8. Dezember um 17 Uhr trifft sich die 
Besuchsdienstgruppe im Barbararaum

Einladung für alle Kinder ab der 3. Klasse
Bald ist es wieder soweit! Die nächste Sternsingeraktion kann 
beginnen. Sie steht unter dem Motto:
 Segen bringen, Segen sein.
 Respekt für dich, für mich, für andere
 – in Bolivien und weltweit!

Gehst du mit? Möchtest du dabei sein, wenn Sternsingergrup-
pen in ganz Deutschland den Menschen den Segen bringen? 
Möchtest du mithelfen, dass es Kindern in Not überall auf unse-
rer Erde besser geht?
Wir Ministranten sind schon viele Jahre für die Sternsingeraktion 
unterwegs und werden am 2., 4. und 5. Januar 2016 dafür Spen-
den sammeln.
Könntest du dir vorstellen einen, zwei oder evtl. drei Tage mit-
zulaufen?
Wenn du dich für die Mithilfe entschieden hast, dann komm doch 
einfach zur Infoveranstaltung am Samstag, 28.11.15 um 11.00 
Uhr in den Franziskusraum (Kath. Pfarrzentrum, Bahnhofstr. 36, 
Kippenheim).
Da erfährst du wie alles abläuft und wie man genau helfen kann.
Gerne kannst du auch deine Eltern mitbringen.
Wir freuen uns auf dein Kommen und auf deine Hilfe!
Das Sternsingerteam Kippenheim
PS: Wenn du an dem Termin nicht kommen kannst oder du 
noch weitere Fragen hast, dann melde dich bitte unter Tel.: 
07825/4620436 bei Mesnerin Bony Sklanny.

Vereinsmitteilungen
Kippenheimweiler

Am Mittwoch, 25.11.15, findet um 19.30 Uhr eine LZ4 Übung 
statt. Treffpunkt Gerätehaus!

SPORTVEREIN
KIPPENHEIMWEILER 1949 e.V.
weitere Infos unter www.sv-k.de

Heimsieg 
Im letzten Heimspiel der Saison hat es bei der ersten Mannschaft 
endlich geklappt. Die Gäste des TGB Lahr wurden mit einem 
4:3 nach Hause geschickt. Von Beginn an spürte man, dass die 
Jungs des SVK ihre schlechte Leistung vom Spiel gegen Etten-
heimweiler wieder gut machen wollten. 
Aus einer gut gestellten Abwehr erspielten sich die Wylerter ei-
nige gute Möglichkeiten. Markus Flath eröffnete mit seinem Tref-
fer in der 31. Minute den Torreigen. Bereits vier Minuten später 
erhöhte Andreas Friesen auf 2:0. Nach dem Anschlusstreffer 
der TGB stellte Andreas Friesen kurz vor dem Halbzeitpfiff mit 
seinem 2. Treffer den zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach der 
Pause waren die Wylerter noch nicht ganz bei der Sache. Die 
Gäste nutzten dies, konnten sogar den Ausgleich erzielen und 

blieben auch in der Folgezeit am Drücker. Doch der SVK wachte 
wieder auf und zeigte großen kämpferischen Einsatz und Team-
geist. Markus Flath erlöste dann die Mannschaft und die Fans 
mit seinem 2. Tor in der 75. Minute zum 4:3. Eine spannende 
Schlussphase kostete Nerven, doch am Ende hieß der verdiente 
Sieger SVK. Vielleicht ist jetzt der Knoten geplatzt. 
Auch die zweite Mannschaft konnte sich einen Punkt ergattern 
– Sergio Cormero erzielte den Treffer für den SVK in der 10. 
Minute. 
Am kommenden Wochenende ist die erste Mannschaft spielfrei. 
Die zweite spielt zuhause gegen die SG Nonnenweier-Allmanns-
weier 3. 
Anpfiff ist um 12.30 Uhr – auch unsere Zweite freut sich über die 
Unterstützung der Fans. 
  
Samstag, 21. November:
14.00 Uhr, B-Juniorinnen  SVK - SG Schiltach

Angelsportverein
Kippenheimweiler  e.V.

Der Angelsportverein Kippenheimweiler e.V. lädt alle Mitglieder 
ein zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 20. November 
in das Gasthaus Karpfenstüble. Beginn 20:00 Uhr.

VDK Ortsverband Kippenheim 
Alle unsere Mitglieder, gerne mit Anhang sowie auch Freunde 
sind herzlich zu unserer Adventsfeier am Dienstag, 01. Dezem-
ber 2015 im Cafe „Alter Stil“ im Gewerbegebiet Kippenheim ein-
geladen. 
Elisabeth Baier, Tel. 07825/7023 

Amtliche 
Bekanntmachungen

Langenwinkel

Wir gratulieren
allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die in der 

kommenden Woche ihren Geburtstag feiern, verbunden 
mit den besten Wünschen für ihre Gesundheit. 

Eine besondere Gratulation geht 

am 24. November an Herrn Hans-Peter LUKESCH, 
Parkring 9, zum 70. Geburtstag.

Personalausweise und Reisepässe
Alle Personalausweise, die bis zum 29.10.2015  und alle Reise-
pässe, die bis zum  1.10.2015  beantragt wurden, sind eingetrof-
fen und können bei der Ortsverwaltung abgeholt werden.

Müllabfuhr in der kommenden Woche
Freitag, 20. November 2015  Graue Tonne
Montag, 23. November 2015  Gelbe Säcke



Jugendraum Langenwinkel
Öffnungszeiten:
Montag:  17:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch: 17:00 – 20:00 Uhr
Freitag:  17:00 – 21:00 Uhr

Kirchliche Mitteilungen
Langenwinkel

Evang. Pfarramt Hugsweier, Tel. 07821 - 955386, Fax- 955387
Pfarramts-Bürozeiten: Mittwoch   9.00 bis 12.00 Uhr
 Freitag 14.30 bis 17.30 Uhr

Evangelische
Kirchengemeinde 
Langenwinkel

Freitags – offene Kirche in Langenwinkel
Pfarrer Barth ist jeweils freitags von 15.00 bis 17.00 Uhr im Ge-
meindehaus von Langenwinkel. Wer mit ihm sprechen möchte, 
trifft ihn dort an. Auch die Kirche ist in dieser Zeit offen – zum 
Innehalten oder zum Gebet. 

Donnerstag, den 19. November 2015
15.30 Uhr  Jungschar
17.15 Uhr   Posaunenchorprobe – Info bei Dirk Jaenicke, 

Tel. 285877 und Hans-Peter Lukesch, Tel. 
41645

Sonntag, den 22. November 2015 – Ewigkeitssonntag
9.00 Uhr   Gottesdienst mit Gedenken an die Verstorbe-

nen aus dem vergangenen Kirchenjahr (Pfar-
rer Barth)

Montag, den 23. November 2015
16.00-18.30 Uhr  Posaunenchorprobe für Anfänger

Mittwoch, den 25. November 2015 – Buß- und Bettag
16.00 Uhr   Konfirmandenunterricht (Thema: Was machen 

wir am Heiligen Abend?)

Donnerstag, 26. November 2015
15.30 Uhr  Jungschar
17.15 Uhr   Posaunenchorprobe – Info bei Dirk Jaenicke, 

Tel. 285877 und Hans-Peter Lukesch, Tel. 
41645

Voranzeige:
25.11.2014 — 01.12.2014 Kleidersammlung für Bethel
Auch in diesem Jahr findet in der Woche vor dem 1. Advent, ab 
25. November bis 1. Dezember, wieder die Kleidersammlung für 
Bethel statt.
Gut erhaltene Kleidung, Wäsche, Schuhe, Handtaschen, Plüsch-
tiere, Federbetten können in die Kleidersäcke gepackt werden.
Schuhe bitte paarweise bündeln. Keine Lumpen.
Infozettel und Kleidersäcke gibt es in der Kirche und Pfarramt.
Abgabestelle ist der Hof von Landwirt Theo Heitz, Pflugstraße 10 
in Langenwinkel, werktags von 9 bis 17 Uhr.

Weihnachtspäckchen für ein Kind in Ihrer Nähe
Auch in diesem Jahr gibt es die Möglichkeit, ein Weihnachtspäck-
chen für ein Kind in unserer Stadt zu packen. Die Lahrer Tafel 
verteilt diese Päckchen an Kinder aus bedürftigen Familien. Im 
Pfarramt und in der Kirche gibt es Aufkleber, auf dem Name, 
Alter und Geschlecht des Kindes vermerkt sind. Wenn Sie sich 
an der Aktion beteiligen wollen, nehmen Sie bitte einen Aufkle-
ber mit und packen für dieses Kind ein Päckchen. Sollten keine 
Aufkleber mehr da sein, können Sie sehr gern ein Päckchen für 
ein Kind Ihrer Wahl packen; schreiben Sie dann deutlich auf das 
Päckchen Alter und Geschlecht. 

Nähere Informationen sind in einem Brief enthalten, der zu die-
ser Aktion in Pfarramt, Kirche und im Kindergarten aufliegt.
Die Päckchen sollen bis zum Freitag, 5. Dezember 2014, im 
Pfarramt bzw. 2. Advent im Gottesdienst abgegeben werden. 

Samstag, 21. November
18:30 Uhr  Heilige Messe in Langenwinkel für Lydia und 

Eugen Fischer und Angehörige

Heilig Geist
Öffnungszeiten der Bücherei: 24. November, 8. und 22. Dezem-
ber von 17:00 – 18:15 Uhr, Sonntag, 29. November von 10:45 
– 11:45 Uhr

Die Chorgemeinschaft Heilig Geist/St. Peter und Paul feiert 
am Samstag, 21. November, 18:30 Uhr, in St. Peter und Paul den 
Cäcilientag (Patronin der Chormusik) mit einer Heiligen Messe 
und anschließend im Gemeindehaus Heilig Geist mit Ehrungen 
langjähriger Chorsänger.

Glauben entdecken – Leben gestalten
ERF Christliche Radio- und Fernsehsendungen 35573 Wetzlar, 
Postfach 1444, Tel. 06441-957-0, Fax. – 120, erf@erfRealAudio,
www.erf.de, www.cina.de
Alle Sendungen über Satellit ASTRA 10,906 GHz vertikal (7,38 MHz) 
bzw. 5.00 bis 9.00 Uhr und 18.00 bis 24.00 Uhr auch über
MW 1539 kHz,Sendezeiten und Frequenzen aus der ERF-Programm-
Zeitschrift „antenne“.

FERNSEHEN:
So., 15.11., 11.30: Gottesdienst

RADIO: 
Mo. bis Fr. je 10.00 + 22.00: Durch die Bibel; Mo. bis Sa., 10.45: 
Bibel heute; LZ = 15.00; 19.30; 22.30
Fr., 20.11., LZ: Die Klänge meines Schweigens. Vom Moment 
der Krebsdiagnose an schildert I. Schreiner Gefühle der Angst, 
der Hoffnung und des Vertrauens auf Gott (Teil 2 S., 21.11.); 
20.00: Ist Gott wirklich allmächtig? 
So., 22.11., 10.00 + 14.00: Gottesdienst; 20.00: Oase
Mo, 23.11., 20.00: Einzelstück. Solo leben – und zwar glücklich. 
Mi., 24.11., LZ: So möchte ich älter werden. Kann man das Äl-
terwerden lernen? 

Vereinsmitteilungen
Langenwinkel

Schützenverein
Langenwinkel e.V.
Tel. Schützenhaus: 07821 / 4496
OSM Volker Lilienthal, Tel. 07821/51117
www.svlangenwinkel.de

Öffnungszeiten Schützenhaus
Dienstag: 19:30 – 23:00 Uhr
Donnerstag: 19:30 – 23:00 Uhr
Sonntag:   9:30 – 12:00 Uhr

Tischtennisclub
Langenwinkel e.V.
Vors. Bernd Kuhn, Tel. 07822/866547

Trainingszeiten:
Montag: 18:30 Uhr Jugendtraining 
  20:00 Uhr Training Erwachsene
Mittwoch: 18:30 Uhr Jugendtraining
  20:00 Uhr Training Erwachsene



Weihnachtlicher Hofmarkt    
mit liebevoll dekorierten Adventskränzen 

und weihnachtlichem Schmuck für Ihr Zuhause

23. November  14.30-18.00 Uhr
24. November  14.30-18.00 Uhr
26. November  14.30-18.00 Uhr
27. November  14.30-18.00 Uhr

Adewich Kraus • Im Stritacker 8 • Kippenheimweiler
Tel. 07825 / 870499   

● Pflege bei Schwerstpflegebedürftigkeit
● Grundpflege und Behandlungspflege
 auch nach ambulanten Operationen
 oder zur Krankenhausvermeidung
 oder Krankenhausverkürzung
●  Hauswirtschaftliche Versorgung
●  Betreuung durch examiniertes Pflegepersonal
●  Abrechnung mit allen Kassen
●  Hausnotruf
●  Mahlzeitendienst
 (Menüauswahl)
●  Tagespflege/
 Tagespflegestätte
 für ältere
 Menschen

Bernd Sannert • Krankenpfleger
Gutleutstr. 3 • 77933 Lahr

Telefon 0 78 21 / 3 22 02 oder 0 78 25 / 28 01
Mobiltelefon 0163 / 8 32 20 21
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Ambulanter Krankenpflegedienst
Lahr-Ettenheim

Nachbarschaftshilfe Lahr e.V. 
Wir bieten Hilfe an 

Bei häuslichen Arbeiten 
Begleitdienste 
Individuelle Betreuung 
Hilfeleistung bei Demenzerkrankungen 
Kochstudio für Senioren 
Kochtreff für leicht demenzkranke Menschen 

Nachbarschaftshilfe Lahr e.V. 
Kaiserstraße 48, Telefon (07821) 37020 

 

LERNSTUDIO Möller

Herbolzheim
Tel.: 07643/ 40 007

www.lernstudio-möller.de

Lahr
Tel.: 07821/ 21 773

Wir helfen
beim Lernen !

Seit über 20 Jahren erfolgreich!

Seniorengymnastik
Übungsleiterin Erika Lehmann, Tel.: 07821/26723
Donnerstag:  14:30 Uhr, Turnhalle

Herrengymnastik
Ansprechpartner Josef Eble, Tel.: 07821/52269
Donnerstag:  20:15 Uhr, Turnhalle

Damengymnastik
Ansprechpartnerinnen: Ursula Baumann, Tel.: 07821/52627 und 
Ingrid Wewior, Tel.: 07821/4715
Dienstag:  20:00 Uhr, Turnhalle

Wanderfreunde Langenwinkel

Sonntag, 29. November 2015
Abschlusswanderung im Unterwald bei Grafenhausen mit zünfti-
gem Hüttenvesper in der Unterwaldhütte.
Treffpunkt:  10:00 Uhr am Rathaus Langenwinkel

Anzeigen

Ab sofort gibt es bei Albert Schell wieder 
Wildschweinwürste. 

Tel.: 07825/7848 

Ambulanter Pflegedienst
(in Gründung) 

sucht ab 15.01.2016 
eine 4-5 Zimmerwohnung oder Haus 

in Kippenheimweiler oder Umgebung 
zu mieten. 

Späterer Kauf möglich.

Tel. 0152-22832910 
oder Ortsverwaltung Kippenheimweiler

Ihre Werbung 
im Amtlichen

Mitteilungsblatt 
ist erfolgreich!

Sie
 wird gelesen.



Fenster // Türen
Rollläden // Jalousien
Überdachungen
Insektenschutz

Tullastraße 27 · 77933 Lahr  
Tel. +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 0   
Fax +49 (0) 78 21/ 95 48 76 - 9  

info@wuest-schabinger.de  
www.wuest-schabinger.de
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Steuerberatungsgesellschaft
Landwirtschaftliche Buchstelle
St b

Beratung für
Land- und Forstwirte
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Steuerberatung

Finanzbuchhaltung

Jahresabschlüsse
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Altfelixstraße 23 · 77933 Lahr
Tel. 0 78 21 / 27 04 - 19 · www.lahrertreuhand.de

Geschäftsführer:

René Naudascher (StB / Lw. Buchstelle / Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.))
Klaus Schubnell (StB / vBP) · Hubert Himmelsbach (StB) · Dipl.-Kfm. Manfred Schlenk (StB/ vBP)

Rufen Sie

uns unver-

bindlich an!

Tel. 0 78 21

27 04 -19
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Genialer Zusatz: Wie alle TGO-Zeitkarten (Wochen-, Monats- und Jahreskarten au-
ßer der Schülermonatskarte) gilt auch das persönliche Job-Ticket – ganz unabhängig 
von der gekauften Tarifzonenanzahl – am Wochenende und an Feiertagen netzweit 
in der TGO (Ortenaukreis) und man kann an diesen Tagen zusätzlich noch kostenlos 
einen Erwachsenen und zwei (oder alle eigenen) Kinder unter 15 Jahren mitnehmen!

Das Job-Ticket der TGO ab 

einem Monatsbeitrag von 34,  €.34,  €.85

Job-TicketJob-Ticket der TGO  der TGO ab 

Das Job-Ticket der TGO 
für Berufstätige – ein 
Jahresabonnement für Busse 
und Bahnen, bei dem Sie 12 
Monatsfahrkarten zum Preis 
von 9,5 bekommen! Saugut!

Preiswert und einfach: 
Abbuchung in Monatsteil-
beträgen von Ihrem Bank-
konto bei gleichzeitiger 
Zusendung des Monats-
fahrkartenabschnitts zu 
Ihnen nach Hause!

Ihr Sparsch(w)ein für die 
tägliche Fahrt zur Arbeit! 

Das preisgünstige

Job-Ticket, als

Jahres-Abo für

Berufspendler.

Informationen:

0781 / 805 - 96 43

www.ortenaulinie.de
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durchgehende Öffnungszeiten und kostenlose Parkplätze

Mittwoch:
Familientag!

Kinder-
haarschnitt

      nur 9,- €

Daheim ist daheim...

Arbeiterwohlfahrt Ortenau
Rufen Sie uns an: 0 78 21 / 2 15 53

Wir beraten
Sie gerne.

Wir sorgen für die notwendige 
Unterstützung, damit Sie auch im 
Alter selbständig zu Hause wohnen 
können!

Pflegedienst • Nachbarschaftshilfe • Essen auf Rädern


